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Abend , von Mittag und Mitternacht und

im Reich der Oimmel zu Tiſch ſizen (Luc . XIII .

29. )

. ) Folglich beruht nur der Beruf zur Kirche

Chriſti auf Erden anf einem particularen

(nicht alle Menſchen umfaſſenden ) und unbeding⸗

ten (nicht auf das vorausgeſehene Verhalten der

Menſchen berechneten ) Rathſchluß ; hingegen Der De :

ruf zur Seeligkeit durch Chriſtum , iſt ein

univerſeller ( alle Menſchen aller Nationen und

er ) und bedingter Cuur unteStZeitalter umfo

der Borauff
e

fen Beruf in Wuͤrklichkeit uͤbergehender ) Rath⸗

ſchluß .

Soviel von den Unterſcheidungslehren

III .

Vergleich wegender Kirchenpolizeh,

Mit dem Vergleich uͤber die Dogmen iſt zwar

das Weſentliche der Vereinigung gemacht / aber kei⸗

nesweges das , was dem gemeinen Haufen der. Chris

ſten am meiſten auffaͤlt. Denn dieſer nimmt an

jenen ſubtilen Strittigkeiten nie Theil , als wo ihn



eine übelangewandte Polemick eines kuͤſtigen

Eiferers dahin bringt , auszurufen : Gros iſt die

Diana von Epheſus ! ohne noch zu wiſſen ,

wovon die a iſt . Aber deſtomehr nimmt er Theil

an allem Aeuſſerlichen , worin er bisher eine Ver⸗

ſchiedenheit Kaiti und das ihm (fuͤr den uͤber⸗

all das Sinnliche mehr als das Unſinnliche Wuͤrk⸗

lichkeit hat ) fuͤr Hauptſache gilt . Auch hier muß

alſo Einfoͤrmigkeit angenommen werden , wenn nicht

ſtete Ruͤckerinnerung an E Hannon fort⸗

gepflanzt , und als etwas noch fortbeſtehendes hypo⸗

ſtaſitt wuen M, welche Fixirung ohnfehlbar bey

jeder Ber irgend einer leidenſchaftlichen Seite
wieder von neuem in Sectengeiſt ausbrechen wuͤr⸗

de . Dieſes f
9 zuVorſchlaͤgen des Vergleichs

upolizey , wobey niemand ſich da⸗

„ daß ich dieſes Wort im weiteſten
wegen der K

ran ſtoſſen

es die Bildung und Leitung al⸗

les Aeuſſerlichen in der Kirche, das alg Mittel für

den Zweck des Kirchenvereins exiſtirt , unter ſich be⸗

. ) TaufRitus .

VK

Taufe durch Uebergieſſung des Haupts des Taͤuflings

mit Waſſer aus der hohlen Hand des Taͤufers pu

In den Lutheriſchen Gemeinen pllegte man die



verrichten : in den Keformirten durch Beſtreichung

der Stirne mit den genezten Fingern .

Vorſchlag .

Man nehme allgemein den Gebrauch der Luthe⸗

liſchen Gemeinen an⸗

Gruͤnde .

An ſich iſt beedes gleichguͤltig. Die ſinnliche Be

ruͤhrung durch Waſſer und die geiſtige durch das

Wort Gottes macht das Weſen bey dieſem Gnaden⸗

mittel aus , und dieſes findet ſich in beederley Ge⸗

bräuchen . Keiner von beeden iſt auch ganz Dasr

was er nach der urſprünglichen TaufArt ſeyn ſollte ,

nemlich ein Untertauchen des erwachſenen und alſo

denkfaͤhigen Juͤngers im Waſſer . Veede Haben da

her von dem bedeutenden oder ſymboliſchen der

Handlung etwas verloren ; denn dieſes war ur⸗

ſpruͤnglich gedoppelt , und ſollte es ſeyn. Einmahl

eine ſinnliche Darſtellung der Verpflichtung , welche

der Chriſt uͤbernimmt die ganze Richtung ſeiner

ſinnlichen Neigungen auf Selbſtſucht und Erdenſinn

zum Unſinnlichen auf Gemeingeiſt und Trachten nach

himmliſchen Guͤtern umzubilden — ſo ſind wir
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irida je mit ihm Degraben ourh die Taufe in der

Tod auf daß gleichwie Chriſtus iſt auferwe⸗

cket von den Todten durch die Herrlichkeit

des Vaters , alſo auch wir in einem neuen

Leben wandeln ( Roͤm. VI. . ) Fuͤrs andere

eine innliche Darſtellung des Bekenntniſſes , daß wir

durch eigene Kraft und eigene Mittel von den an⸗

haͤngenden Folgen unſerer verderbten Sinnlichkeik

nicht los werden koͤnnen, ſondern dazu hoͤherer Bey⸗

wuͤrkung und fremder Mittel im uͤberſinnlichen ſo

gut beduͤrfen , wie im ſinnlichen das neugeborne Kind

ihe e des Waſſers und einer waſchenden Hand bedarf ,

um gereinigt und damit zur Lebensthaͤtigkeit ſeiner

Hautgefaͤſſe empfaͤnglich gemacht zu werden — als

die da ſeelig gemacht werden durch das Bad

der Wiedergeburt und Erneuerung des hei⸗

ligen Geiſtes ( Tit . LII . 5 ) nemlich durch die

Taufe , welche da iſt nicht das Abthun des

Unflats am Fleiſch , ſondern der Bund eines

guten Gewiffens mit Gott Petr . III 21 )s pabenw

_ Der erſte Theil dieſer ſymboliſchen Abſicht fällt

bey dem jezigen TaufRitus weg . Indeſſen da der

m aih
Gebrauch der Kindertaufe , das Clima und die ver⸗

fim
änderte Denkart uͤber aͤuſſerenWohlſtand , dieſe Wie⸗

dereinfuͤhrung des alten Ritus nicht geſtatten ; ſo iſt

wenigſtens billig , daß man den andern Theil jener

Symboliſirung , nemlich das Abwaſchen
— und mit

Ehehſtt

yaten må

ſind wi



ihm moͤglichſte Annaͤherung an die urſpruͤngliche Form

beybehalte , da ihr jene . erniſſe nicht im Wege

ſtehen , und dazu iſt die Form des Uebergieſſens die aHeh l on

naͤher geeignete . a

Gi

B . AbendmahlsRitus .

In den evangeliſchen Gemeinen wird a) ſtatt

des Brodes eine Oblate genommen b) Zur Einſeg⸗ Ni

nung des Brodes und Kelchs , oder zur Darreichung int
deſſelben wenigſtens , werden die Worte : dieß iſt der tie
wahre Leib das wahreBlut Jeſu Chriſti , gebraucht ;

es wird c ) Die Ausſpendung des Abendmahls in i
e und groͤſſeren Gemeinen oͤfters geh Ki

ten , anſtatt daß es in den reformirten durchaus wil
faſt nur zu vier Jahrszeiten zu aoe pflegt , und

aM
d) Der Genus dieſes Mahls auf dem Krankenbette

Mh
pflegt in den lutheriſchen Gemeinden noch mehr ”

empfohlen zu werden alg in den reformirten .
Di

wol

Vorſchlag . ii

tnò
Man bediene ad a) ſich orde Wi

das ſo zugerichtet iſt , daß es Ue de t der Da in
reichung gebrochen werde , laffe ad ) dag Beymort : der h)
wahre u. f. w. weg : z e man jeden Òrts Mý
die Zeiten der Ausfpendung y individuelen i
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Alnordnungen der Kirchengewalt abhaͤngen , ad d)

Empfehle und widerrathe man die Krankencommuni⸗

onen nicht , ſondern ſey bereit ſie jedem zu geben ,

in welchem ein Verlangen darnach unter geeigneten

Gemuͤthsumſtaͤnden entſtehet.

Greuͤnde .

ad a ) Das Brod , deffen Chriftus fich bediente

war freylich eine eigene Art ungeſaͤuerten Brodes

wie ſie an dem Oſterfeſttag der Juden uͤblich war ,

aber er forderte nicht ausdruͤcklich, daß dieſe Art ihm
gebracht werden , er nannte ſie nicht mit ihrem aus⸗

zeichnenden Namen , ſondern er bediente ſich ihrer

weil fie eben da mwar, und nannte fie bey dem alls

gemeinen Gattungsnamen : Brod , und wir haben

daher keinen Grund gerade dieſe Art des ungeſaͤuer⸗
ten Brodes fuͤr beſtimmt zur Communion anzuſehen .
Dic Oblate ift auch ſolche Brodart gar nicht; denn ob⸗

wohl ſie aus Mehl und Waſſer ungeſaͤuert bereitet iſt ,

vertritt ſie doch niemals die Stelle des Brods ;

und kann nach ihrer Subſtanz ſie nicht vertretten ,

womit denn ein Theil des ſymboliſchen Sinns ver⸗

loren geht , der darinn liegt , daß es ſich als allgemeines

und vorzuͤgliches Nahrungsmittel darſtelle , fo wie

durch das vorherige zerſtuͤckte Zubereiten der Oblate ,

der andere Theil des Symbols , nemlich das Bre⸗



Weisbrod nimmt ,

ad . ) Daß das Wort :

iſt Folge des Vereins uͤber die Dogmen , und Fol⸗

ge der Pflicht , heilige vom Stifter ſelbſt gebottene

Handlungen nicht mit ſolchen Menſchenzuſaͤzen zu

umwinden , die Anlas zum Streit werden , und alſo

dem eigentlichen Zweck entgegenarbeiten .

a p

Aanen Deajo ?
$
pet

Religionsgebrauch ohne

ihn eben jezt die Zeit daran wra fürs andere

marame

chen , auch dabey vermißt wird . Wann man aber

ſo bleiben alle die ſymboliſche

Anſpielungen , welche die Apoſtel in einigen Stellen

auf ungeſaͤuertes Brod ſezten , ungeſchwaͤcht ; wir

naͤheren uns damit dem , was der beſtimmende Um⸗

ſtand bey der Einſezung war , am meiſten , nemlich

daß es wuͤrklich uͤbliches und naͤhrendes aber feſt⸗

taͤgliches Brod war ; wir ſtellen die Verſinnlichung

des gewaltſamen Todes Chriſti wieder geboͤrig ber ;

r bleiben alſo den 9

gions handlungen

Regeln ſymboliſcher Reli⸗

und den Pflichten einer die poſi⸗

Autoritaͤt ihres Stifters anerkennenden Kirche

am treueſten .

wahre , ausbleibe ,

vier Jahrszeiten redu⸗

l8 pat die ſchaͤdliche
bey mäuchem einen
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daß ſie hlawiederum manchen , der es zu ſeinem

Seelenheil gebrauchen koͤnnte und moͤchte , laͤnger

davon ausſchließt , als es ſeinem Wachsthum im

Chriſtenthum gut iſt , weil eben um jene Jahrszei⸗

ten unhintertreibliche Hinderniſſe ihn ausſchloſſen.
Cine u ofte Ausſpendung hat den Nachtheil , dağ

alsdann bey jedem Mahle zu wenige zuſammen

kommen , wo nachmals die Kuͤrze , in welcher der

Aet voruͤbergebet , und die Kleinheit der Zahl der

vereinigten Chriſten , der noͤthigen Exweckung nach⸗

theilige Schranken feste Auf das Local jeden Orts

richtig abge wogene Vorſchriften ſind alſo hier fúr

die richtige Mittelſtraſſe der einzige Wegweiſer .

aß mit den Kran⸗

uch unterlaufe ,
ad . ) Aufer Zweifel iſt es , d

ken Communionen mancher Miß

da fie der gemeine Mann , wenn . fie vom Geiſt li⸗

chen beſond $ empfoplen .
n „ gar gern fuͤr eing

Panacee geges alle mor

Eine was Noth iſt , um würdig in die Ewigkeit zu

tretten , anſieht , und d⸗

weil er fie als lezte

mhp T
Rs Œh ho n ATENY,

iſche Schaͤden und fur das

n doch hinwiederum , eben

betrachtet , ſich
Ce a AA e

er Unbe fangene wird es
davor ſcheut . Abe

läugnen , daß eine gaͤnzlich

nus des 2 hls Die det

nahen Uebergang in eine andre Wel
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Stimmung ſey , welche das poſitibe Ehriſtenthum ,

wenigſtens als die ſicherſte fuͤr die Allgemeinheit der

Menſchen , wo nicht als die fuͤr jeden Einzelnen

gleich unentbehrliche ( wie ich mit unſrer alte

che glaube ) wecken will . Man denke ſich den er⸗

weckten Chriſten , der nun im nahen Blick auf den

Lebenswechſel , die natuͤrliche Unwiſſenheit uͤber den

Zuſtand nach dem Tode ſich vergegenwaͤrtigt , der

dabey ſeine Entfernung von dem Bilde jener mora⸗

liſchen Vollkommenheit demuͤthig fuͤhlt, auf welche
allein noch die ſelbſtgelaſſene Vernunft eine Erwar⸗

tung einer ſeeligen Zukunft bauen kann , der aber

nun in Beziehung auf beides Chriſtum fuͤr das

nimmt , wofuͤr ihn die Bibel giebt , und wofuͤr ihn

unſre proteſtantiſche Confeſſion anerkennet — wer ,

ſage ich der dieſe Stimmung hat , die doch jeder

glaubige Proteſtant billig haben ſoll , ſollte nicht

wie dort ſein Herr gegen ſeine Juͤnger , die er ,

wie er ſie geliebet hatte von sah e liebte bis

ans Ende , Verlangen tragen
$

Mahl mit ihm zu halten , ehe

nicht , um gegen den finnlih - Meton

Teni daß er hinfort nich
trinfern werde von Ger

mit Chtiſo, durch die g

wafneni , - dag er es neu mit ihnen Eki werde

in des Vaters Reich . Die hierzu geeignete Ge⸗
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muͤthsumſtaͤnde in jedem Kranken iu wecken , mif

hin jenen chriſtlichen Sinn zu bilden , aus dem nach⸗
mals dieſes Verlangen ungemahnt entſteht , das

bleibt die richtige Mittelſtraſſe , aber auch unerläͤs⸗

liche Pflcht fuͤr den der nicht blos Sittenprediger ,

ſondern chriſtlicher Prediger ſeyn will .

C ) Der PredigtRitus

In den evangeliſchen Gemeinen wird a ) über

vorgeſchriebene Ferte gepredigt , in den reformir⸗

ten uͤber freygewaͤhlte; und b ) bep det Morgen :

predigt wird in jenen faſt durchgehends eine Verleſung
eines Gebets , der allgemeinen Beichte und Abſolu⸗

tion , eines Troſtſpruchs oder ſogenannten Collecte p

und dann eines weiteren Gebets zwiſchen zwey Ge⸗

ſaͤngen vorausgeſchickt anſtatt daß bey den refor⸗

mirten meiſtens dieſes ganz unterbleibt , oder doch

nur ein allgemeines Gebet vor allem Geſang vok⸗

ausgeſchickt zu werden pflegt .

Vorſchlag .

Man behalte add 3) allgemeine zweckmaͤſig ein⸗

gerichtete Pericopen bey/ jedoch mit der Freyheit ,

daß der , wer will , auch ein Jahr um das

anore ſeine Predigtreyhe nach Freyterten waͤhlen
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koͤnne , und ad b ) man nehme zur Morgenpredigt

doppelten Geſang und dazwiſchen die Vorleſung

eines paſſend vorgeſchriebenen Gebets und eines nach

Zweckmäͤſigkeit zur Erweckung ausgewaͤhlten Bibel⸗

Abſchnitts aus neuen doch aͤcht evangeliſchen Bibel⸗

Ueberſezungen .

Gründe ,

a ) Pericopen paben ihre Bortheile für die

Ordnung der Kirche , fuͤr den Lehrer , und fuͤr den

Zuhoͤrer. Für die Ordnung , damit die Kirchen⸗

Obrigkeit ſicher iſt , daß nicht etwa nach einſeitigen
ę

Aufklaͤrungsabſichten gewiſſe fuͤr poſitives Chriften :

thum wichtige Wahrheiten nach Belieben eines jeden

durch ſtillſchweigendes Vorbeygehen gar auſſer Curs

geſezt werden koͤnnen : denn obwohl auch hier noch

der Lehrer feinen Fert als Motto behandeln kann , ſo

haͤlt ihn doch dabey das Urtheil ſeiner Gemeine ,

das ſolche BehandlungsArt nicht immer gleichgüͤltig

traͤgt und die Auſſicht ſeiner Oberen , die hieruͤber

von ihm Rechenſchaft ſordern kann , mehr in Schran⸗

ken , als im entgegengeſezten Fall , wo es freylich

ſonderbar waͤre, wenn die Kirchen⸗Obrigkeit einen ,

der freye Wahl hat , doch fragen wollte , warum

er nicht jenen und kjenen Gegenſtand gewaͤhlt habe .

Fuͤr den Lehrer , der bey einer freyen Wahl

mná
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manchmahl in Verlegenheit kommt , bald durch Un⸗

entſchloſſenheit , was er jezt zum Gegenſtand waͤh⸗

len will , bald durch Verhaͤltniſſe , die ihn erwarten

laſſen , daß zu einer Ruͤge , die er eben nothwendig

findet , ein ſelbſtgewaͤhlter Tert , der voranſteht ,
ö

Die Mis deutung von Perſonalitaͤten weden , und fo

mehr erbittern als nuzen werde , bald durch voruͤ⸗

bergehende oder habituelle Geiſtesarmuth , die er bey

freyen Texten nicht ſo ſehr als bey Perieopen , wo

der Huͤlfsmittel mehrere ihm gewoͤhnlich zur Hand

ſtehen , verbergen kann : Fuͤr den Fuhörer end⸗

lich/ weil dieſer , wenn ihm anders ſein Chriſtenthum

Herzensangelegenheit iſt , gern durch Vorausuͤber⸗
denken des abzuhandelnden Abſchnitts , oder durch

Nachleſung anderer Abhandlungen daruͤber , oder

durch beedes zugleich , das Begreifen und Ergreifen
der Wahrheit ſich ſichert , das er bey Pericopen

mehr als bey Freyterten fann ,

Aber freylich Freytexte haben zum wennigſten fuͤr

den gebildeten Lehrer auch unberkennbare Vortheile ,

indem ſie ihn in den Stand ſezen , gerade nach feis

ner individuelen Geiſtesſtimmung und der localen

Beduͤrfnis ſeine Materie nicht nur auszuwaͤhlen

( denn das auswaͤhlen , kann der gebildete auch bey

den meiſten Pericopen durch zweckmaͤſige Uebergaͤnge

yom Sert ſum Thema ) ſondern auch an einen ein⸗
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leuchtend paſſenden Text anzuknuͤpfen, auch ſich etwa

fuͤr einen Jahrgang eine fortlaufende Reyhe von

Wahrheiten zum Gegenſtand zu waͤhlen . Dieſe

Vortheile um des Misbrauchs willen ihm gan ; zu

entziehen iſt niht billig ; aber eben fo wenig waͤre

die Forderung billig , man ſollte darum , damit er

ſie im vollen Maaſe genieſſe , jene fuͤr die uͤbrige

Geſellſchsftsglieder auch wichtige Vortheile ganz

aufopfern , und deswegen iſt der oben vorgeſchlagene

Compoſitionsweg derjenige , der der Natur einer

geſellſchaftlichen Verfaſſung am gemaͤſeſten iſt .

ad ), Daf an dem Fage ; der iu Wedung reli

gioſer Stimmung gewidmet iſt , die Moue
i

ein gewiſſes laͤngeres Zeitmaas habe , als d

tagspredigt , iſt zweckmaͤſig; aber zu anhhaltend mi

abſtracten Vortraͤgen darf ſie nicht ausgefuͤllt werden

ein groſſer Theil der Zuhoͤrer kann ihnen mit An⸗

ſtrengung anhaltend nicht folgen , und ſie verbinden ſel⸗

ten zugleich mit Erheiterung des Verſtandes auch

Erwaͤrmung des Herzens , welch leztere doch fuͤr re —

ligioſe Stimmung noch unentbehrlicher iſt als jene .

Beſſer iſt es , daß durch mehrere Abwechslung mit

Geſang und Verſchiedenartigkeitder anzuhoͤrenden

Vortraͤge auch fuͤr das Herz geſorgt werde . Daß

hingegen Beicht , Abſo uon und Collecte wegblei⸗

be , ift dadurch hinlaͤnglich motivirt , weil eine ins

inviduelle
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inidviduelle gehende allgemeine Beichtformel nothwen⸗
dig jeden einzelnen in vielen Theilen nicht trift ,
daher auch in denen Stuͤcken , wo ſie ihn treffen
koͤnnte , meiſtens der Waͤrkung verfehlt ; weil ſodann
eine allſonntaͤgliche Wiederholung dieſes Aets ihn zu
einem leeren Fermularwerk ſtempelt , oder bey dem
der wuͤrklich wollte und vermoͤchte , ſich jedesmahl
in den Sinn einzuarbeiten , mithin ſie nicht For⸗
mularwerk fuͤr ſich werden zu laſſen , den eigentlich
allein chriſtlichen zutrauensvollen Kinderſinn mehr
verdraͤngt als foͤrbert; weil endlich dieſe allſonntaͤgli⸗
che Abſolution immer mehr oder minder zu unpro⸗
teſtantiſchen Ideen von Prieſtergewalt hinfuͤhrt.
Leztlich das Vorleſen eines Bibelabſchnitts , wenn
nicht , wie haͤufig in franzoͤſiſch reformirten Kirchen
geſchieht , der zum erwecklichen Vorleſen ſelten

or ganifirte Schulmeiſter es verrichtet , und wenn
nicht nach einer ununterbrochenen Capitel Ordnung
trocknes und fruchtbares untereinander gemiſcht wird
iſt geeignet momentane moraliſche Stimmung zu
wecken , einzelne fittliche Impulſe zu geben , welche
im Leben fortwuͤrken , und Kenntnis auch Liebe zur
Bibel iu unterhalten , welche bey der Abnahme der

Hausandachten und des Beſuchs der Wochenkirchen
ſonſt immer mehr zu erloͤſchen droht ,



D. Der BeichtRitus .

Die Verſchiedenheit welche ſonſt war , daß die

evangeliſche die Particularbeicht , die reformirte

Gemeinen aber nur eine aligemeine Beicht hatten ,

hat an den mehreſten Orten durch Annahme der

lezteren Weiſe ſchon aufgehoͤrt ; nur das iſt noch

uͤbrig geblieben , daß bey Lutheriſchen a ) da wo

mehrere Geiſtliche ohne abgetheilte Pfarreyen find ;

jeder beſonders ſeinen Pfarrkindern die Beichte be⸗

ſorgt , und daher b ) auſſer der Vorbereitungspredigk
alsdann noch jeder eine beſondere Beichtrede häaͤlt.

Vorſchlag .

Man ſchaffe beedes ab , laſſe alſo in Haltung

der VorbereitungsRede die Geiſtliche umwechslen ,

und ſtatt der Vorbereitungspredigt und Beichtrede

beedes zuſammen in einem mit Geſang zweckmaͤſig

abwechslenden Act verrichten , aber auch dann ge⸗

ſtatte man nie , daß dieſe wichtige Reden an junge

noch unerfahrne Candidaten von den Seelſorgern

uͤbertragen werden , da Hier nur reife Amtserfahrung

Zweckmaͤſigkeit bewuͤrken kann .

Gruͤnde

bierzu beſonders anzufuͤhren iſt unnoͤthis⸗
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. ) Kleiner Katechismus ,

Sede der beeden Confeſſionen hatte bisher ihren
kleinen Katechiſmum , der unreraͤndert blieb , ber die
Grundlage war deſſen , worauf der gebildete Un⸗
terricht aufgebaut wurde , und der die Summe
deſſen enthielt , was auch der ungebildete auf der
unterſten Stufe noch ins Gedaͤchtnis und in den
Verſtand gefaßt haben müſſe , um als ſelbſtſtaͤndig
in die Gemeine aufgenommen zu werden : die Lu⸗
theriſche , Luthers kleinen Katechiſm und die re⸗
formirte den Heidelberger Katechiſm.

Vorſchlag .

Die unirte evangeliſche Rirche nehme Luthets
kleinen Katechiſm mit einigen zweckgemaͤſen Aende⸗
rungen an. Dieſe Aenderungen ſeyen .

. ) Die Zaͤhlung der gehen Gebote nach der re⸗
formirten Weiſe mittelſt Einſchiebung des Gebots :
Du ſollſt dir kein Bildnis noch irgend ein Gleichnis
machen u. ſ. w. als des zweiten , und mittelſt Zu⸗
ſammenziehung des neunten und zehenden des Luthe⸗
riſchen Katechiſmus in Eines .

€ 32
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. ) Die Beſtimmung des Anfangs im Gebet des

HErrn auf die Worte : GOtt , unſer Dater

u. f. w. oder blos : Vater , der du biſt u. ſ. w.

c ) Die Milderung des Artikels vom Abendmahl

nach dem oben dargelegten Vergleich uͤber dieſes

Dogma .

à ) Die Auslaſſung des Artikels von Beicht und

Abſolution / und Subſtituirung eines Artikels : vom

chriſtlichen Sinn ; Endlich allenfalls

. ) die beſſere Auswahl einiger in der Haustafel

( als der Lehre von Berufspflichten ) befindlichen

Spruͤche , und eine veräͤnderte Folgeordnung der

Hauptſtuͤcke.

Grun de .

. ) Eine ähnliche Norm des Volksunkerrichts iſt

für Obrigkeit und Lehrer und Zuhoͤrer noöthig/ ſonſt

wird in unzaͤhlichen Faͤllen bald der Lehrer die un⸗

tere Claſſe der anwachſenden Kirchſpielsglieder hoͤher

hinaufſchrauben wollen , als es ihre Empfaͤnglichkeit

leidet Bald aud von ſeinen Kirchſpielsgliedern , die

ihre Kinder meiſtens ſo fruͤh als moͤglich dem Un⸗

terricht entziehen , deſſen ohne Urſach bezuͤchtigt
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werden , bald nach eigenem Belieben das poſitive
das allein der Volksmoral Haltung giebt , gar

weglaſſen , bald aus unuͤberlegter Vorliebe ſie mit

zu viel Poſitivem uͤberfuͤllen , und ſo zu ewiger Dif⸗

fidenz zwiſchen den Oberen , dem Prediger , und der

Gemeine Thuͤr und Thor offen ſeyn .

. ) Eine neue Norm dieſer Art zu fertigen , hat

auſſer denen im Eingang dieſer Schrift gegen neue

Symbole uͤberhaupt aufgeſtellten Bedenklichkeit

noch die weitere , daß man eben wegen der in den

ſchreibenden Staͤnden vermehrten Gedankenmaſſe ,

die doch zu jenen jungen Kindern , und zu den un⸗

terſten Ständen nicht durchgedrungen iſt noch jemals

durchdringen kann , fuͤr welche obige Norm zunaͤchſt

beſtimmt iſt , ſich zu der kraͤftigen und populaͤren

Syrache nicht wuͤrde herablaſſen koͤnnen, die in den

alten herrſcht und dem Zweck nach erforderlich iſt ,

und daß uberhaupt auſſer dem Fall , wo eine totale

Kirchenreformation durch die Welt - und Religions :

Lage beguͤnſtigt wird , in Religionsſachen alles was

den Schein einer neuen Autoritaͤtsanmaſung träͤgt,

das Vorurtheil gegen ſich hat , und das noch dazu

mit Recht in proteſtantiſchen Gemeinen , die einen

geſchloſſenen Offenbahrungs⸗Glauben annehmen .

( Siehe meine Abhandlung uͤber den Geiſt des Pro⸗

teſtantismus ) da deſſen Wuͤrkſamkeit groſſentheils
mit von dieſem Feſthalten abhaͤngt.
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. ) Bon beeden alten Normen verdienef jene von

Luther den Vorzug , wegen der kraͤftigeren Sprache /

wegen dem weniger auf ſpeculative Saͤze uͤberſchwei⸗

fenden Vortrag , und wegen dem hoͤheren Miter ,

da ſie ſchon vor voͤllig entſchiedener Trennung beeder

Confeſſionen von den Proteſtanten angenommen

war , anſtatt daß erſt dieſe voͤllige Trennung dem

Heidelberger Katechiſmus das Daſeyn gab .

4 ) Aber ohne alle Veraͤnderung kann auch er

nicht Grund der Union werden , einmahl weil im

Artikel von Abendmahl durch dieſe Union ſchon

Aenderung noͤthig wird ; fuͤrs andere , weil nach de⸗

nen in der Einleitung vorgetragenen Gruͤnden durch⸗

aus kein Theil dem Andern etwas von dem Seini⸗

gen als unverbeſſerlich mithin gar keiner Aenderung

beduͤrftig aufdringen muß.

. ) Die vorgeſchlagene Veraͤnderungen toerden

fuͤr mich durch folgende Betrachtungen motivirt .

ad . ) Bey den jehen Geboten — uͤber deren

Beybehaltung unten ad d. noch ein Wort vorkom⸗

men wird —iſt die Auslaſſung der Stelle aus dem

Moſaiſchen Text , welche nach reformirter Zaͤhlungs⸗

weiſe das zweite Gebot ausmacht , eine Verſtuͤm⸗
melung des Originaltextes , und die Trennung deg
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nah reformirter Zaͤhlungsweiſe zehenden in zwey

Gebote , nemlich in das neunte und zehente nach

lutheriſcher Zaͤhlungsweiſe, iſt eine Abſonderung

zweyer Saͤze, die doch nur einen dirigirenden Haupt⸗

begrif — das Nichtbegehren — haben , und daher

auch nicht getrennt ſeyn ſollten . Anlaß der Aus

laſſung des zweiten war aus der katholiſchen Kirche

mit heruͤbergenommen, wo man zu Vermeidung des

Anſtoſſes mit der Heiligen und Bilder⸗Verehrung

ſolche noͤthig gefunden hatte ; er hoͤrte alfo turh die

proteſtantiſche Reformation auf , und ſo hatte auch

fein Effect , dieſe Auslaſſung ſelbſt allgemein aufhoͤ⸗
ren ſollen , und wurde auch aufgehoͤrt haben , waͤren

manche auf der andern Seiten nicht auch zu weit ge⸗

gangen , und haͤtten nun ein Verbot des ganz un⸗

ſchaͤdlichen, unter dieſe Kategorie nicht gehoͤrigen ,

und vielmehr zur Feyerlichkeit mit beytragenden

Daſeyns von religioſen Geſchichtsgemaͤhlden in den

Kirchen , daraus erzwingen wollen . Lejteres unters

bleibe alſo von der einen Seite , ſo iſt von der

anderen die Aufnahme des Gebots ſelbſt billig .

Zwar erhebt ſich die Stimme der neuen Theologie

hiergegen gewaltig , deren ſchon das Gebot von der

Sabbathsfeyer , noch mehr aber dieſes zu Particular
und Juͤdiſch iſt , und welche dazu den Schein ent⸗

lehnt , daß unter Chriſten , die entfernt von Heiden

leben , und von Goͤzendienſten nichts ſehen noch huͤ⸗
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ren , es gar kein Objekt habe. Allein einestheils

fo lang noch Heidenthum in der Welt if , und

man nie wiſſen kann , wie dieſer und jener Menſch

durch ſein Schickſal zur Gemeinſchaft mit ihnen

verſchlagen werde ; ſo lang gehoͤrt die Lebhafter⸗

Haltung des Verbots der Abgötterey ganz nothwen⸗

dig in die Norm deſſen , was auch der gemeinſte

Chriſt wiſſen ſoll . Annebſt iſt es der nemlichen

ſittlichen Ausdaͤhnung auf täglich vorkommende

Fälle empfänglich , wornach wir uͤberhaupt die zehen

Gebote im Chriſtenthum verſtehen ſollen , wie Chri⸗

fius an einigen Geboten beyſpielsweiſe zeiget .

( Matth , V. 27 u. . ) Anderntheils iſt der Anlas

warum die reformirte Kirche dieſe Stelle wieder in

die Gebote aufgenommen hat , nemlich um damit

auszudruͤcken , daß ſie die von der katholiſchen Kir⸗

che gebilligte Art der Verehrung eines unſinnlichen

Weſens vor dem lebloſen Bilde deſſelben , fuͤr einen

ſchriftwidrigen Misbrauch achte , — wenn er gleich

bey richtigen Auslegung vorder Vernunft noch wohl
au rechtfertigen oder doch zu beſchoͤnigen iſt —

dennoch wegen des Misbrauchs der in der Idee des

groͤſſeren Hauſens allzueng an ihn ſich anſchlieſſet ,

verboten ſey : und dieſer Anlas iſt beeden proteſtan⸗

tiſchen Confeſſionen gemein .

a

E
a:

a
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ad . ) Der Anfang des Gebets des Herrn : un⸗

fer Dater oder Dater Unſer iſt einer . wie dee
andre wider den Genius der deutſchen Sprache .

In lezterer Formel ſollte das Wort : unſer , wenn

es Vocativ iſt , nicht nach dem Hauptwort , oder

wenn es Genitio iſt , nicht ohne Hauptwort , auf
das es ſich beziehe , 3. E. unſer Aller , ſtehen . Aber

in der erſten Formel ſteht es zwar als Vocativ vor

dem Hauptwort an rechter Stelle , duͤrſte aber nicht
den Anfang einer Anrede machen , um deutſch gu

ſeyn ; dieſem abzuhelfen und im Mittel einen Verein

zu finden , ſeze man alſo das Bezeichnungswort deſ⸗

ſen , der angeredet wird — Gott ! — davor , oder

laffe das Unfer gang weg ,

ad c. Die noͤthige Aenderung der Abendmahls⸗
erklaͤrung ergiebt ſich von ſelbſt .

ad . ) Die Auslaſſung des Artikels von der

Beicht und Abſolntion motivirt ſich dadurch : ein⸗

mahl , daß er noch eine viel zu unproteſtantiſche , aus

der katholiſchen Kirche mit heruͤber gezogene Faſ⸗

ſung hat , und damit unrichtige und uͤberſpannte
Ideen von Woͤrkung des Beichtſagens und Abſolu⸗

tionshoͤrens naͤhrt; ſodann , daß wenn man von

Kirchengebraͤuchen etwas anders einruͤcken wollte ,

als die von Chriſto ſelbſt geordnete , daher von der
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proteſtantiſchen Kirche fuͤr Saeramente anerkannte ,

man mit eben dem Recht und zum Theil mit groͤſ⸗

ſerem eigene Artikel von der Copulation , von der

Confirmation , von der Ordination der Geiſtlichen

haͤtte einruͤcken muͤſſen. Was hingegen die Subſti⸗

tuirung eines andern Artikels : vom chriſtlichen

Sinn , Betrifft , fo erfordert die Idee zur richtigen

Beurtheilung eine etwas ausfuͤhrlichere Entwicklung ,

wobey ich auf den oben ad a. hieher erſparten

Grund der Beybehaltung der Geſeztafeln oder zehen

Gebote zuruͤckkommen muß. Man beſchuldigt dieſe

Beybehaltung einer Unzweckmaͤſigkeit , weil dieſe Ge⸗

bote nicht durchaus bloße Vernunftmoral enthielten

( nemlich nicht das vierte (Dritte ) von der Sabbaths :

feyer ) , das Poſitive des alten Teftamenis aber fúr

das Neue nicht weiter verbindlich ſey ; ſodann weil

fie nur aͤuſſere Handlungen , niht Geſinnungen vor⸗

ſchrieben , mithin zu moraliſchen Geboten ſo wenig

geeignet als beſtimmt geweſen feyen ; endlich weil fig

zu unvollſtaͤndig ſeyen , um eine umfaſſende Sitten⸗

lehre darauf zu bauen . Um den erſten Grund hat

man ſich bey dieſer Union nicht zu bekuͤmmern , da

dabey aus den in der Einleitung vorausgeſchickten

Gruͤnden nur auf Hebung der Strittigkeiten zwiſchen

beeden Confeſſionen , nicht auf Accomodirung beeder

Confeſſionen zu dem Sinn der neuen Theologie ge⸗

arbeitet werden darf , und da es eine Deeden Con :
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feſſionen eigene und unbeſtrittene Wahrheit if , daß

wenigſtens das Geſetz im engſten Sinn , oder die

Geſeztafeln die zehn Gebote enthaltend , etwas ſey,

das nicht aufzulöſen ſondern zu erfuͤllen ( eigentlich

zu ergänzen , in ſeinem ausgedehnteren moraliſchen

Umfang es kenntlich zu machen und fuͤr verbindlich

zu erklaͤren) Chriſtus gekommen ſey. Aber der

andre Grund , mit welchem der dritte weſentlich

zuſammenhaͤngt, verdient allerdings einiges Nach⸗

denken . Denn wenn wuͤrklich dieſe Gebote entwe⸗

der zu einer moraliſchen Grundlage gar nicht taug⸗

ten , oder doch die chriſtliche Moral nicht vollſtäͤn⸗

dig darauf gebaut werden koͤnnte , ſo waͤre freylich

die Grundlegung der Sittenlehre ein ſo wichtiger

Augenpunkt , daß man hier von der Regel : nur

uͤber beſtritteue Punkte etwas zu diſponiren , wohl

eine Ausnahme machen koͤnnte und ſollte , um er⸗

ſterenfalls die Geſeztafeln gar wegzulaſſen , oder ih⸗

nen doch lezterenfalls etwas ſachgemaͤſes an die Seite

zu ſezen. Zum Weglaſſen iſt nun der Fall meiner

Einſicht nach nicht vorhanden , und der Angrif durch

welchen dieſes herbeygefuͤhrt werden ſoll , geht von

einem ganz irrigen Standpunkt aus . Die zehen

Gebote waren im alten Teſtament kein Sittengeſez ,

und ſind es auch ſelbſt nach der volleren Anwendung ,

die ihnen Chriſtus giebt , nicht voͤllig : denn fie Bez

urtheilen , gebieten und verbieten nicht Geſinnungen ,
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ſondern Handlungen , bezwecken alſo nicht Morali⸗

taͤt, ſondern Legalitaͤt. Sie waren und ſind Grund⸗

geſeze fuͤr ein auf Religion gebautes Beyeinan⸗

derleben der Menſchen , Coderx des geſellſchaft⸗

lihen Rechtverhaltens . Sie enthalten in dieſer

Eigenſchaft das Charakteriſtiſche , wodurch die Juͤ⸗
diſche Menſchengeſellſchaft von all andern Men :

ſchengeſellſchaften oder Nationen ſich unterſchied , in

deren jeder immer bald dieſer bald jener der hier

aufgeſtellten Rechtsſaͤſe ganz umgekehrt angenommen

war ; und ſie enthalten es in einer Stellung , wo

es der roheſten Nation faßlich und hinreichend iſt ,

und doh den Keim der Rechtsverhaͤltniſſe auch

in den gebildetſten Menſchengeſellſchaften vollkommen

in ſich faſſet . Ein ſolcher Coder des geſellſchaftli⸗

chen Rechtthuns iſt noch jezt ohnerachtet aller höͤ⸗

heren ſittlichen Aufklaͤrung , welche das Chriſtenthum

entwickelt , eben ſo unentbehrlich , weil die morali⸗

ſche Vernunft oder die Faͤhigkeit rechtgeſinnt zu

ſeyn , nur erſt durch eine lange Angewoͤhnung ans

Kechtthun , ( durch praktiſche Legalität ) entwickelt

werden kann , mithin die Leztere immer das Erſte
und Vornehmſte iſt , worauf die Kirchengeſellſchaft

mittelſt ihrer Anſtalten arbeiten und dringen muß ,

und im Grund das Einzige , worauf ſie mit Effeet
arbeiten kann . Denn zwiſchen Sollen und

Wollen iſt nun einmal in der Welt , wie ſie iſt ,
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eine große Kluft ; und die groͤßte Aufkläaͤrung über

das Sollen bringt das Wollen um kein

Haarbreit voran , wenn ſonſt nichts hinzukommt ,

das es vorantreibt . Aber bey dem Muͤſſen iſt

das Wollen nahe zu Haus , und wenn alſo der

Menſch durch das Rechtthun müſſen an

das Rechtthun gewoͤhnt wird , ſo ſchließt ſich

daran das Rechtthunwollen allmaͤhlich von

ſelbſt an , und alsdann entſteht nicht durch irgend

ein Ackern oder Pfluͤgen , Saͤen oder Pflanzen der

Kirchengeſellſchaft , ſondern durch den Spatregen

oder Frühregen , den Gott zu rechter Zeit giebt ,

das Rechtgeſtnnt ſeyn von innen heraus , wird

nicht von auſſen hineiügelegt — Alſo um wieder

zur Hauptſache uruͤkzukommen , fuͤr die Kirche , de⸗

ren Zweck nicht ſowohl lehren als erziehen iſt ,

bleibt der Codex des Rechtthuns immer eine ſehr

wichtige und in Hinſicht auf Katechiſmen die wich⸗

tigſte Sache , weil dieſe fuͤr Kinder beſtimmt ſind ,

deren Vernunft noch fuͤr das KRechtgeſinnt ſeyn

gar nipti ausgebildet it , indem erf eine Menge

von LebensErfahrungen und von Betrachtungen dar⸗

über dieſe Bildung erzeugen . Zu einem Coder des

Rechtthuns lieſſe ſich aber wuͤrklich keiner erdenken ,

der zugleich faßlicher und vollſtaͤndiger waͤre, noch

weniger lieſſe ein Anderer fih in gleiches Anſehen

bringen . Er enthaͤlt im erſten Gebot Nothwen⸗
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digkeit eines monotheiſtiſchen Cults ; im zweiten

Noth⸗vendigkeit einer unſinnlichen Vorſtellung der 8
Gottheit als einzigen Objeets des Cults ; im drit⸗ i
ten Nothwendigkeit das Andenken an dieſe Gott⸗

heit von allem Profanen entfernt zu halten ; im vier⸗ o
ten Nothwendigkeit dazu einen beſtimmten Wochen⸗ e
tag mit Enthaltung von ſinnlichen Zerſtreuungen zu

widmen ; im fuͤnften Nothwendigkeit , ſchon fruͤhe

durch Cultivirung des Kinderſinns die Menſchen zu

den geſellſchaftlichen Pflichten geſchickt zu machen ;
b

iim ſechsten , ſiebenten , achten und neunten
|

uUẽuẽverlezlichkeit des Lebens , der Ehe , des Vermöͤ

gens , und des Zutrauens unſerer Nebenmenſchen ge⸗

gen oͤffentliche und directe Angriffe , und endlich im w
zehenten Unverlezlichkeit eben dieſer Guͤter gegen

geheime und indirecte Nachſtellungen . Alle dieſe

Stuͤcke ſind zu der Idee einer Geſellſchaft , worinn fi
Sittlichkeit gebildet und erzogen werden ſoll , ſo noth⸗ K
wendig , daf nicht eines fehlen Fann ; fie find auch 1
fo zureichend , daß nicht eines mehr zu Beſtimmung

i

eines legalen Verhaltens einer ſolchen Geſellſchaft

nothwendig waͤre. Alſodie zehen Gebote in unſe⸗
f

ren Katehifmen pu laffen , ift Grund genug vors M

Handen . Aber wie geſagt , das Kechtgeſinnt ſeyn

lehren ſie nicht , und kennen muß es der Chriſt
M

doch , bey dem es endlich aus dem Rechtthun her⸗

vorgehen ſoll ; deshalb gehoͤrt in die Lehrnorm auch
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fuͤr die unterſte Volksklaſſe und fuͤr die unterſte

Stuͤcke der Bildung , ein kurzer Unterricht uͤber den

chriſtlichen Sinn , der einſach , gemeinfaßlich , voll⸗

ſtaͤndig und mit einem Gepraͤge chriſtlicher Autori⸗

kaͤt nicht cin vollſtaͤndiges Moralſyſtem , ſondern
das Charakteriſtiſche der chriſtlichen Sittenlehre

ſo darſtelle , wie jedem in ſeinem Leben dazu die

Anwendungsgelegenheit leicht begegnet . Endlich

ad e. In der Zaustafel , als dem Coder der

beſonderen Berufspflichten , iſt der Abſchnitt
von den Pfichten der Pfarrkinder mit identiſchen

Spruͤchen uͤberfuͤllt , jener von der weltlichen Obrig :
keit iſt mehr ein Rechts⸗ als ein Pflichten Verzeich⸗
niß ; jener von Unterthanen iſt wieder uͤberfuͤllt ; zu

jenen von den ehelichen und elterlichen Verhaͤltniſſen
ſind zwekmaͤſigere und vollſtaͤndigere Spruͤche im

neuen Teſtamente vorhanden ; und die beeden lezten

Abſaͤße von den Wittwen und der Gemeine gehoͤren
überall nicht daher . Denn waͤre auch eine Folge⸗

ordnung , welche erſt die Geſeztafeln , dann den Ar⸗

tikel vom chriſtlichen Sinn , hierauf das Gebet des

Herrn , nachmals den Glauben , und zum lezten

Hauptſtuͤck die Lehre von den Sacramenten haͤtte,
einer guten Unterrichtsmethode angemeſſener .
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. ) Großer Katechiſmus

. ) Kirchenagenden

H ) Geſangbuͤcher

enthalten zum Theil wenig weſentliche Differenzien ;

find keiner Confeſſion allsemein , ſondern in jeder

Kirche von Land zu Land verſchieden ; und koͤnnen

erſtere Beede mit kleinen Aenderungen , die jeder

Geiſtlicher leicht ſelbſt machen kann , fortgebraucht ,

koͤnnen auch von jeder Kirchengewalt nach Ermeſſen

umgewandelt und erneuert werden , beduͤrfen alſo ei⸗

ner beſonderen Vorſorge bey dem Unionsact ſelbſt

nicht .

. ) Die Kirchengewalt .

Allgemein iſt in der lutheriſchen Kirche die Re

gierung durch den Landesherrn und ſeine Conſiſto⸗

rien , ſodann durch die ihnen nachgeordnete Supe⸗

rintenduren und durch ſolchen untergeordnete Pfarr⸗

ämter , als eben ſo viele landesherrliche Kirchen⸗

beamte hergebracht .

Urſprünglich war in der reformirten Kirche die

Kirchengewalt in dem Presbyterio , nemlich den Pre⸗

digern
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digern und Aelteſten des Kirchſpiels , dann får al

gemeinere Angelegenheiten in den Synoden oder

Verſammlungen aller Geiſtlichen eines Landes , aber

abgetrennt von allen eine aͤuſſerliche Zwangsherr⸗
ſchaft und weltliche Gerichtsbarkeit erfordernden Ges

genſtaͤnden, die blos buͤrgerlich behandelt wur⸗
den / das doch jezt ſchon groſſentheils auſſer Ue⸗

bung iſt .

Vorſchlag .

Die unirte Birche erkenne die Kirchengewalt
des proteſtantiſchen Landesherrn , gebunden an einen
blos evangeliſchen aus geiſtlichen und weltlichen Mite

bliedern zuſammengeſetzten Kircheneath in Abſicht
der Verwaltung ; an Synodalverſammlungen ein⸗

zelner Dioͤceſen oder Claſſen in Abſicht der Be⸗

rathung allgemeiner Angelegenheiten ; und an die
Execution im Einzelnen durch Presbyterien oder

Cenſur⸗Gerichte in Abſicht der Sittenzucht .

Gruͤnde .

Die Kirchengeſellſchaft kann nur in einem Staat
und durch denſelben Conſiſten : Dauer und Ruhe
erlangen : daher hat ſie jederzeit in ihrer erſten Bil⸗

5



82
—

dung einen ſolchen Gang nepen mnuͤſſen, der

mit der Rotation der Staatsmaſchine nicht in

zu ſtarke Reibung kam . Darum findet man durch⸗

gehends in der Geſchichte , daß ihre Regierungsver⸗

ſaſſung das Gepraͤge der weltlichen Staatsverfaſſun⸗

gen jener Zeiten an ſich trug , in welcher ſie ent⸗

ſtand , und daß ſie nicht viel laͤnger unveraͤndert

ausdauerte , ais die alte Staatsgeſtalt , nach der

ſie gemodelt war . Zur Zeit da Deutſchland zur

Chriſtlichen Kirche uͤbertrat , waren die Kaiſer mehr

oberſte Feldherren , oberſte Richter , und oberſte

Schuzherren als eigentliche Regenten , was von ei⸗

gentlicher Regierungs⸗und Polizeygewalt exiſtirte ,

lag in den Haͤnden [ der Freyen oder Magnaten ,

welche das executive einzeln , das legislative in Volks⸗

verſammlungen ausuͤbten ; die Staatsdienſte wurden

durch lehenbare Uebergabe von Guͤtern beſoldet

u. ſ. . , und ſo geſchah es , daß die katholiſche

Kirche auch in aͤuſſern Gegenſtaͤnden nur in ein

ſchußherrliches nicht in ejn Regierungs⸗Verhaͤltnis

zum Regenten Fam ; dag die Biſchoͤve und Prieſter

einzeln die executive und in Coneillien die legislative

Gewalt ausübten , daßdieKirchendienſte auf Pfruͤn⸗

den nicht auf Beſoldungen begeben wurden u- d. gl.

Die Reformation Luthers begann in deutſchen

Reichslanden , worinn eine gemaͤſſigte monarchiſche
Regierungsform üblich war ; man war gewohnt ,
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daß die Leitung der Geſchaͤſte von der Einſicht und

Billigung des Regenten abhieng , und nur von ſei⸗
nem Namen und Anſehen alle Autoritäͤt ausgieng ,
daf er hingegen in Sachen , die das Wohl des Un⸗

terthanen betreffen , nicht allein und nach Willkuͤhr ,
ſondern nach Nath ſachverſtaͤndiger Staatsglieder
und verfaſſungsmaͤſſig beſchlieſſe ; aus der alten

Kirche brachte man ohnehin die Idee eines Kirchen⸗

regiments mit , das ein Reichsfuͤrſt mehr durch
Stellvertretter als durch eigene Amtsthaͤtigkeit fuͤh⸗
re ; und ſo war es natuͤrlich , daß die evangeliſche
Kirchenverfaſſung ſich auf eine quaſi⸗ biſchoͤvliche
Verfaſſung neigte , wo der Staatsregent durch geiſt⸗
und weltliche Raͤthe unter ſeinem Namen und nach
ſeiner Approbation die Rechte der Kirchengewalt uͤbte.

Die reformirte Confeſſion erlangte ihre erfte Aug :

bildung in der Schweiz , in Holland , und in einki

geu Reichsſtaͤdten , alles Lande , die eine obwohl
manchfach verſchiedene dann doch immer republika⸗
niſche Verfaͤſſung hatten , und daher iſt es zu erklaͤ⸗

ren , daß bey ihr das Kirchenregiment dieſe Form
annahm , die Gewalt hauptſaͤchlich in den Geiſtli⸗
chen und Aelteſten jeder Gemeine Cin den Presby⸗
kerien ) ruhte , und das was ihr gemeinſchaftliches
Wohl und ihte Einheit beträf auf Verſammlungen
der Geiſtlichen zuweilen auch der Aelteſten mit ;

ader auf Synoden , vereinbart wurde . Eben dahen

Jå
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iſt es aber auch zu erklaͤren, daß dieſe Verfaſſung

ſchon in deutſchen Reichsſtaͤdten , die nicht rein

demokratiſch waren noch mehr aber in Reichsfuͤrſt⸗

lichen Landen „ nur dem Schatten nicht der Weſen⸗

heit nach aufkommen y daß ihre Pres⸗

byterien hier nie viel mehr waren , als die

evangeliſche Kirchencenſurgerichte auh s nemlich

exequirende Kirchenpolizeyſtellen; ihre Synoden ,

was auch die evangeliſche , nemlich berathende Stel⸗

len der Kirchenobrigkeit ; und daß dagegen die ei⸗

gentliche obrigkeitliche Gewalt auch hier von dem

Landesberrn oder dem Magiſtrate durch Conſiſtorien

ausgeköt wurde . Faſt das einzige reelle des Un :

terſchiedes das uͤbrig blieb , beſtand darinn , daß

veranlaßt durch jene Bildungsart —Staak und Kir⸗

che ihre Gewalt und ihr Intereſſe dabey mehr ge⸗

trennt dachten , daher die Kirchenanſtalten nicht ſo

vortheilhaft fuͤr die Kirchenzucht wuͤrken konnten , weil

der Staat weniger Intereſſe nahm an dem Gang

der Kirchenorganiſation und es den einzelnen Kir⸗

chenregimentsſtellen eben darum haͤufig an der né :

thige Energie , Aufmunterung , und einheitsvoller

Zuſammenwuͤrkung mangelte ; und diß was hier

uͤbrig blieb war gerade die ſchwache Seite dieſer

Einrichtung. Eine Vereinigung auf die mit den

beederſeits wuͤrklich beſtehenden Formen ſchon zu⸗

ammentreffende Kirchenverfaſſung kann alſo am we⸗

niglſten ſchwuͤrig oder bedenklich ſeyn.

i

i7
Q
J

W

i
d

iir

ii

fe

Ni

t

di

fn



ofofo

iht rein

difir :

Defen
Mes⸗

die

gnin WA
hm Gn

ahnt gviMnn t
pn We1b

jilet

e t

i mit W

jon i

jo amw

. ) Die Kirchenkleidung .

In der lutheriſchen Kirche iſt der Chorrok

oder ſchwarze Ueberwurf m. beiten Aermeln in

hieſigen Gegenden die gewoͤhnlichere Kirchenkleidung .

In den reformirten mehr der leichte von den

Schultern abfliegende Mantel .

Vorſchlag .

Man vereinige ſich auf erſt ere Tracht .

Gruͤnde .

Kleider machen Leute , iſt ein altes Sprichwort , das

bey dem groſſen Haufen noch immer ſeine Kraft bewei⸗

fet ; und darum kann eine uniforme Kirchen⸗Klei⸗

dung nicht entbehrt werden , durch deren Eindruck

der ſinnliche Sheil der Zuhoͤrer ſchon an den Mann

im Amt , und an die Achtung und Aufmerkſamkeit ,

die er ihm ſchuldig iſt , erinnert werde . Welcherley

fie fey , ift an fih gleichguͤltigſß , twan fie nur mif

den Zeitbegriffen uͤber Anſtäͤndigkeit in keinem Con⸗

traſt ſteht . Aber Uniformitaͤt iſt noͤthig, da ſonſt

die Verſchiedenheit leicht die Aufmerkſamkeit zer⸗

ſtreut , und Vergleichungen zum Nachtheil des einen

oder des andern herbeyfuͤhrt; doppelt noͤthig als⸗

dann , wann an die Verſchiedenheit ſchon die Idee

einer Confeſſionsverſchiedenheit angeknuͤpft iſt , und
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Dadurch gleichſam perpetuirt wird ; und ſie iſt um

ſo unbedenklicher , da ohnehin das Coſtume hierinn

bisher nie ſo aligemein charakteriſtiſch war , daß nicht

ſchon vorhin hie und da das des einen Theils auch

Dep dem andern im Gang geweſen waͤre. Den

Vorzug der erſteren Urt der Kirchenkleidung be⸗

ſtimmt dieß , daß ſie den ganzen Koͤrper deckt , da⸗

her etwaige koͤrperliche Unfoͤrmlichkeiten des Predi⸗

gers oder Nachlaͤſſigkeiten in der Kleidung verbirgt ,

die der eine aus Unaufmerkſamkeit fih a Shul -

den kommen laͤßt, der andere aus Duͤrftigkeit nicht

vermeiden kann , und die doch wenigſtens bey dem

Theil der Gemeine , welcher daran noch nicht ge⸗

wohnt iſt , einen Eindruck macht , welcher der Auf⸗

merkſamkeit auf die Sache nachtheilig iſt .

Dieß uͤber den Verein in Betref der Kirchenpoli⸗

zey !

IV. ) Organifation des Kirchen⸗

vereins .

Alles in der Welt hat ührigens ſeine Zeit der

Reife , in deren es uur allmaͤhlig hin angefuͤhrt wer⸗

pen Tann , wenn es gedeyhen foll : und fo kommt auch

fuͤr den Beſtand jenes Vereins Vorſchlags alles

Darauf an daß ſeine Ausfuͤhrung gehoͤrig vorberei⸗
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